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9026 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Juni 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013, das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetz, 
das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das 
Amtshaftungsgesetz und das Bundesministeriengesetz 1986 geändert werden 

Die Abgeordneten Dr. Peter Wittmann, Mag. Wolfgang Gerstl, Kolleginnen und Kollegen haben den dem 
gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde liegenden Initiativantrag am 22. Mai 2013 im 
Nationalrat eingebracht und auszugsweise wie folgt begründet: 
„Das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 33/2013, enthält einige 
Redaktionsversehen, die tunlichst noch vor dem Inkrafttreten der darin vorgesehenen materiellen 
Änderungen mit 1. Jänner 2014 bereinigt werden sollen.“ 
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 25. Juni 2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Josef Saller. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, die Bundesräte Mag. Nicole Schreyer und Mag. Gerald 
Zelina mit beratender Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Josef Saller gewählt. 

Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 25. Juni 2013 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2013 06 25 

 Josef Saller Gottfried Kneifel 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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